
2015/57 19. Januar 2017

Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [ . . . ]

– Anspruchstellerin –

2. [ . . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch ihr Mitglied Dr. Brunner in der Funktion der
Vorsitzenden und ihre Mitglieder Dibbern und Dr. Mutlak im schriftlichen Verfah-
ren am 19. Januar 2017 einstimmig folgendes Votum:

Die PV-Installationen, die auf den Gebäuden der Gemarkung [ . . . ]
mit den Flurstücksnummern [ . . . ] und [ . . . /1] angebracht wurden,
weisen eine installierte Anlagenleistung von insgesamt 39,78 kWp

auf und gelten jedenfalls als „eine“ Anlage gemäß § 6 Abs. 3 i. V. m.
§ 66 Abs. 1 Nr. 2 und § 6 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012 i. V. m. § 100 Abs. 1
Satz 2, Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b) und Satz 2 EEG 2017, so-
weit und sofern sie nicht bereits eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1
EEG 2009 unter Zugrundelegen des Urteils des Bundesgerichtshofs
vom 4. November 20151 sind.

1BGH, Urt. v. 04.11.2915 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien, GF: Agnès Reinsberg. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2015/57 können Sie dieses
Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
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Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere oder höhere Ver-
gütungen gezahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Votums
ergibt, so liegen hinsichtlich darauf beruhender Zahlungen oder
Forderungen der Anspruchsgegnerin an die Anspruchstellerin die
Voraussetzungen für nachträgliche Korrekturen im bundesweiten
Ausgleich gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG 20172 vor.

1 Tatbestand

Die Parteien streiten über die leistungsseitige Zusammenfassung von Fotovoltaikin-1
stallationen zur Einhaltung der technischen Vorgaben für das Einspeisemanagement.

Die Anspruchstellerin betreibt unter der Anschrift [ . . . ] auf dem Wirtschaftsgebäu-2
de auf dem Flurstück [ . . . /1]/ in der Gemarkung [ . . . ] seit dem 4. Dezember 2009
eine Fotovoltaikinstallation mit einer installierten Leistung von 24,84 kWp (im Fol-
genden: PV-1). Streitig ist zwischen den Parteien, ob ein Teil des Wirtschaftsgebäudes
mit der PV-1 auch auf dem Flurstück [ . . . ] belegen ist.

Eigentümer des Flurstücks ([ . . . /1]) und des Wirtschaftsgebäudes ist der Ehe-3
mann der Anspruchstellerin. Dieser führt einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die
Anspruchstellerin hat zur Errichtung der PV-1 die Dachfläche auf dem Wirtschafts-
gebäude ihres Ehemannes gepachtet. Die Einnahmen aus der Einspeisevergütung für
den Strom aus der PV-1 dient der laufenden Alterssicherung der Anspruchstellerin.

Der Ehemann der Anspruchstellerin betreibt unter der Anschrift [ . . . ] auf dem4
Wohngebäude auf dem Flurstück [ . . . ] in der Gemarkung [ . . . ] ebenso seit dem
4. Dezember 2009 eine Fotovoltaikinstallation mit einer installierten Leistung von
14,94 kWp (im Folgenden: PV-2). Die Parteien sind sich insoweit einig, dass sich die
PV-2 vollständig auf dem Flurstück [ . . . ] befindet. Die Einnahmen aus der Einspei-
severgütung für den Strom aus der PV-2 dienen dazu, die laufenden Betriebskosten
des landwirtschaftlichen Betriebes des Ehemannes zu decken.
2Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung der Bestimmungen
zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung v. 22.12.2016 (BGBl. I
S. 3106), nachfolgend bezeichnet als EEG 2017. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar un-
ter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2017/arbeitsausgabe. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG
abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2017/arbeitsausgabe.
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Das Flurstück [ . . . ] und das Wohnhaus stehen im jeweils hälftigen Eigentum der5
Anspruchstellerin und ihres Ehemanns.

Das Flurstück [ . . . ] ist auf dem Blatt [ . . . 3] und das Flurstück [ . . . /1] auf Blatt6
[ . . . 2] im Grundbuch von [ . . . ] eingetragen. Sie gehörten ursprünglich zum Be-
triebsvermögen des Ehemannes der Anspruchstellerin und wurden bis 2007 unter
der gemeinsamen laufenden Nummer [ . . . ] im Grundbuch im Blatt [ . . . 2] geführt.
Dieses Flurstück wurde in zwei Flurstücke mit den Flurstücksnummern [ . . . ] und
[ . . . /1] parzelliert und am 22. Januar 2008 im Grundbuch auf verschiedenen Grund-
buchblättern eingetragen. Das Flurstück [ . . . ], bebaut mit dem Wohnhaus, wurde in
Privatvermögen umgewandelt.

Beide Gebäude (Wohngebäude und Wirtschaftsgebäude auf den Flurstücken [ . . . ]7
und [ . . . /1]) zählten ursprünglich zum Betriebsvermögen des Ehemannes der An-
spruchstellerin. Das Wohnhaus auf dem Flurstück [ . . . ] wurde aus dem Betriebsver-
mögen herausgelöst und in Privatvermögen der Anspruchstellerin und ihres Ehe-
mannes zum Zweck der Altersvorsorge umgewandelt. Die Entnahme des Wohn-
hauses aus dem Betriebsvermögen hatte darüber hinaus steuer- und erbrechtliche
Gründe, insbesondere vor dem Hintergrund des Ehegattenerbrechts. Darüber hin-
aus sollte dies die Unternehmensnachfolge vereinfachen und das Einzelunternehmen
verkehrsfähig machen. Das Wirtschaftsgebäude zählt nach wie vor zum Betriebsver-
mögen des Ehemannes.

Das Wohngebäude dient dem privaten Wohnen der Anspruchstellerin und ihres8
Ehemannes. Das Wirtschaftsgebäude dient als Lager, Maschinenhalle und für die
Schnapsbrennerei des landwirtschaftlichen Einzelunternehmens des Ehemannes der
Anspruchstellerin.

Das Wirtschaftsgebäude mit der PV-1 auf dem Flurstück [ . . . ] und das Wohnhaus9
mit der PV-2 auf dem Flurstück [ . . . /1] grenzen baulich durch eine feuersichere
Außenwand, sogenannte Brandschutzwand, aneinander an. Beide Gebäude liegen
giebelseitig zueinander, so dass die Dachflächen die gleiche Ausrichtung haben. Die
Neigung der Dachfläche des Wohnhauses beträgt 41 % und die des Wirtschaftsge-
bäudes 36 %. Die Module der PV-1 und PV-2 sind ohne Aufständerung flach auf das
jeweilige Dach aufliegend auf Schienen aufgebracht. Diese wurden von dem Elek-
trofachbetrieb [. . . ] GmbH (im Folgenden: Errichter) errichtet und installiert. Nach
Angaben der Anspruchstellerin und laut der zur Akte gereichten Dokumentation
des Errichters ist die Modulneigung bei der PV-1 und der PV-2 identisch (20 ◦). Die
PV-Installationen sind in dieselbe Himmelsrichtung (Ausrichtung 0 ◦ AW) ausgerich-

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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tet. Angebote und Verträge für beide PV-Installationen wurden an denselben Tagen
mit demselben Errichter geschlossen. Wegen der Einzelheiten zur Belegenheit der
Gebäude und der PV-Installationen wird auf den von der Anspruchsgegnerin zur
Akte gereichten Lageplan und das Luftbild verwiesen.

Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind über einen Dachständer, der sich auf dem10
Dach des Wohnauses auf dem Flurstück [ . . . ] befindet, an das örtliche Freileitungs-
stromnetz der Anspruchsgegnerin angeschlossen. Der in der PV-1 und der PV-2 er-
zeugte Strom wird über diesen Verknüpfungspunkt in das Netz der Anspruchsgeg-
nerin für die allgemeine Versorgung eingespeist.

Die Module der PV-1 und der PV-2 sind Module der Marke [ . . . ] mit einer installier-11
ten Leistung von jeweils 180 Wp.

Die Anspruchstellerin finanzierte die PV-1 aus ihrem Privatvermögen. Der Ehe-12
mann hat zur Finanzierung der PV-2 ein Darlehen in seiner Eigenschaft als Un-
ternehmer aufgenommen.

Die PV-1 und die PV-2 verfügen über zwei separate Einspeisezähler, die sich auf dem13
Dachboden des Wohnhauses auf dem Flurstück [ . . . ] befinden. Von den Einspeise-
zählern führt jeweils eine Anschlussleitung zum gemeinsamen Verknüpfungspunkt.
Mit der PV-1 sind drei Wechselrichter und mit der PV-2 zwei Wechselrichter verbun-
den, die allesamt an einem gemeinsamen Standort in der Garage des Wohnhauses auf
dem Flurstück [ . . . ] montiert sind. Für die PV-1 und die PV-2 wurden Wechselrich-
ter desselben Herstellers SMA verwendet. Dabei wurden für die PV-1 zwei Wechsel-
richter des Typs SMC 9 000 TL und ein Wechselrichter des Typs SB 4 000 TL und
für die PV-2 ein Wechselrichter des Typs SMC 9 000 TL und ein Wechselrichter des
Typs SB 3 800 verbaut.

Mit Schreiben vom 18. Juli 2013 forderte die Anspruchsgegnerin die Anspruchstel-14
lerin auf, die PV-1 bis zum 1. Januar 2014 mit einer technischen Einrichtung zur
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung auszustat-
ten (§ 66 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m § 6 Abs. 2 Nr. 1 EEG 20123), weil die PV-1 und die PV-
2 zusammenzufassen seien und gemeinsam die Leistungsschwelle von 30 kW über-
3Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 5 des dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirt-
schaftsrechtlicher Vorschriften v. 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730), außer Kraft gesetzt durch Art. 23
Satz 2 des Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Ände-
rung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), nachfol-
gend bezeichnet als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter https://www.
clearingstelle-eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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schreiten würden. Ihrem Schreiben fügte sie ein Bestellformular für den in ihrem
Netzgebiet verwendeten Funkrundsteuerempfänger (FRE) bei. Darüber hinaus wies
die Anspruchsgegnerin die Anspruchstellerin auf die Rechtsfolgen – die Vergütungs-
reduzierung – bei Nichtbeachtung der technischen Vorgaben hin.

Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter Vorbehalt bauten die Anspruch-15
stellerin und ihr Ehemann für die PV-1 und die PV-2 einen gemeinsam genutzten
FRE vor dem 1. Januar 2014 ein.

Die Anspruchstellerin behauptet, die PV-1 würde sich vollständig auf dem Flur-16
stück [ . . . /1] befinden und das Wirtschaftsgebäude mit der PV-1 sei nicht grund-
stücksübergreifend auch auf dem angrenzenden Flurstück [ . . . ] belegen.

Sie meint, die PV-Installationen seien voneinander getrennte eigenständige Anlagen17
im Sinne des EEG. Daran ändere auch die zum Anlagenbegriff ergangene Recht-
sprechung des BGH4 nichts. Es liege kein Gesamtkonzept bezogen auf die PV-1 und
die PV-2 vor, wonach die einzelnen Einrichtungen funktional zusammenwirken und
die PV-1 und die PV-2 eine Gesamtheit bilden würden, weil die für die Strompro-
duktion erforderlichen Einrichtungen der PV-1 und der PV-2 technisch und baulich
voneinander getrennt seien. Nach der abwägenden Gesamtschau lägen folglich zwei
Grundstücke und somit zwei voneinander getrennte Anlagen vor. Denn es bestehe
keine Identität der Anlagenbetreiber und die Anlagen seien getrennt voneinander
finanziert worden.

Ferner ist sie der Auffassung, dass die PV-1 und die PV-2 zum Zweck der Ermitt-18
lung der installierten Leistung gemäß § 6 Abs. 3 i. V. m. § 66 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012
nicht zusammenzufassen seien. Denn die PV-1 und die PV-2 befänden sich auf un-
terschiedlichen Grundstücken und auf allein stehenden, jedenfalls voneinander ge-
trennten Gebäuden. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Flurstücke
[ . . . ] und [ . . . /1] bis Januar 2008 ein einheitliches Grundstück bildeten und seit
diesem Zeitpunkt parzelliert seien. Die Parzellierung sei nicht zum Zweck der Ver-
gütungsoptimierung, sondern, wie bereits dargestellt, überwiegend aus steuer- und
erbrechtlichen Gründen und zum Zweck der Alterssicherung erfolgt.

Die PV-Installationen seien auch nicht in unmittelbar räumlicher Nähe zueinander19
errichtet worden. Zwar seien das Wohn- und Wirtschaftsgebäude über eine feuersi-
4BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien, GF: Agnès Reinsberg. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2015/57 können Sie dieses
Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

5

https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2933
https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2933
https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2015/57


chere Außenwand verbunden, aber dabei handele es sich nicht um eine funktionale
Verbindung, sondern um eine Wand, die beide Gebäude voneinander trenne.

Die Anspruchsgegnerin behauptet, die Gebäude seien ausweislich des Lageplans20
baulich miteinander verbunden und würden eine Nutzungseinheit bilden. Die Au-
ßenwände beider Gebäude würden unmittelbar aneinander angrenzen. Auf dem lin-
ken Gebäudeteil befinde sich die PV-2 und auf dem rechten Gebäudeteil die PV-1.
Hierzu verweist die Anspruchsgegnerin auf den zur Akte gereichten Lageplan und
ein Luftbild.

Ferner trägt sie vor, dass einige Module der PV-1 der Anspruchstellerin ausweislich21
des Luftbildes auch auf dem Flurstück [ . . . ] belegen seien.

Sie ist der Ansicht, dass die Anlagen der PV-1 und der PV-2 zum Zweck der Ermitt-22
lung der installierten Leistung gemäß § 6 Abs. 3 i. V. m. § 66 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012
als eine Anlage gelten. Die PV-1 und PV-2 seien innerhalb von zwölf aufeinanderfol-
genden Kalendermonaten und in unmittelbarer räumlicher Nähe in Betrieb genom-
men worden. Die unmittelbare räumliche Nähe liege vor, weil die Gebäude über eine
gemeinsame Außenwand baulich miteinander verbunden seien. Hierzu beruft sich
die Anspruchsgegnerin auf die Empfehlung der Clearingstelle EEG mit dem Akten-
zeichen 2008/495. Zwar unterfiele die PV-1 mit 24,84 kWp allein nicht den Vorgaben
aus § 66 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012, aber aufgrund der Zusam-
menfassung der PV-1 und PV-2 nach § 6 Abs. 3 EEG 2012 zu einer Anlage sei die
Anlage entsprechend nachzurüsten. Die zusammengefasste Anlage sei daher gemäß
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012 mit einer technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Re-
duzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung auszustatten. Hierfür genüge
der Einbau eines gemeinsam genutzten Funkrundsteuerempfängers den rechtlichen
Anforderungen.

Verfahren Mit Beschluss vom 30. November 2015 hat die Clearingstelle EEG23
das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG
(VerfO)6 nach dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Vom
1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016 wurde das Verfahren in entspre-
chender Anwendung von § 28 Abs. 6 Satz 3 i. V. m. § 32 Satz 2 VerfO ausgesetzt.
5Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.

6Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung v. 24.06.2014, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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Hintergründe waren die Entscheidung des BGH vom 4. November 2015 – VIII ZR
244/147 und das Gesetzgebungsverfahren zum geplanten EEG 20178 mit einer mög-
lichen Klärung einer für dieses Verfahren wesentlichen Frage (Änderung des Anla-
genbegriffs für Anlagen zur Erzeugung aus solarer Strahlungsenergie).

Die durch die Clearingstelle EEG zu begutachtende Frage lautet:24

Gelten die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie, die auf den Gebäuden der Gemarkung [ . . . ] mit den
Flurstücksnummern [ . . . ] und [ . . . /1] angebracht wurden, gemäß § 6
Abs. 3 EEG 2012 als eine Anlage ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-25
geführt worden. Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1
VerfO. Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clea-
ringstelle EEG dem zustimmten, § 28 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß
§§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied Dr. Brunner erstellt.

2.2 Würdigung

Die PV-1 der Anspruchstellerin und die PV-2 ihres Ehemannes gelten als eine Anlage26
mit einer installierten Gesamtleistung von 39,78 kWp im Sinne des § 6 Abs. 3, § 6
Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012, § 100 Abs. 2 EEG 2017.

Offenbleiben kann, ob die PV-1 der Anspruchstellerin und die PV-2 ihres Ehe-27
mannes unter Zugrundelegen des BGH-Urteils9 bereits eine Anlage im Sinne des
EEG 200910 (sogenanntes „Solarkraftwerk“ dazu Rn. 31 ff.) bilden. Denn jedenfalls
7Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2933.
8Informationen können unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2017 abgerufen werden.
9BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933.

10Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet
als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
und damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.), in der bis zum
31.12.2011 geltenden, zuletzt durch Art. 1 Nr. 33 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens
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bilden sie eine fiktive Gesamtanlage gemäß § 6 Abs. 3 EEG 2012 (dazu Rn. 30 und
Rn. 37 ff.) mit einer installierten Leistung von 39,78 kWp, so dass die Anspruchstel-
lerin verpflichtet war, ihre PV-Installation ab dem 1. Januar 2014 mit einer techni-
schen Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 2
i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012 auszustatten.

2.2.1 Anwendbares Recht

Für die Frage, ob die PV-1 und die PV-2 eine oder mehrere EEG-„Anlagen“ sind, gilt28
bis zum 31. Juli 2014 § 3 Nr. 1 EEG 2009/EEG 201211 i. V. m. § 66 Abs. 1 EEG 2012
und ab dem 1. August 2014 der inhaltsgleiche § 5 Nr. 1 EEG 201412 sowie ab dem Ab-
rechnungsjahr 2016 der § 3 Nr. 1 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 EEG 2017.

Hinsichtlich der Frage, ob die PV-1 und die PV-2 leistungsseitig zusammenzufassen29
sind, ist § 6 Abs. 3 EEG 2012 i. V. m. § 66 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012 anzuwenden.13

2.2.2 Leistungsseitige Anlagenzusammenfassung

Selbst wenn es sich bei der PV-1 und der PV-2 nicht bereits um eine Anlage (ein30
Solarkraftwerk) im Sinne von § 3 Nr. 1 EEG 2009 handelt, sind diese jedenfalls gemäß
§ 6 Abs. 3 EEG 2012 leistungsseitig zusammenzufassen, weil sie zumindest sonst in
unmittelbar räumlicher Nähe zueinander errichtet worden sind.

Anlage im Sinne des EEG Es liegt nahe, dass die PV-1 und die PV-2 bereits ein31
„Solarkraftwerk“ mit einer installierten Leistung von 39,78 kWp im Sinne des soge-
nannten weiten, durch den BGH geprägten Anlagenbegriffs nach § 3 Nr. 1 EEG 2009
bilden. Der BGH hat entschieden, dass für den vorliegend anzuwendenden § 3 Nr. 1
Satz 1 EEG 2009 der sogenannte weite Anlagenbegriff maßgeblich ist. Darunter ist

für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) ge-
änderten Fassung, außer Kraft gesetzt durch Art. 23 Satz 2 des Gesetzes zur grundlegenden Reform
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirt-
schaftsrechts v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe
der Clearingstelle EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.

11Da das EEG 2009 und das EEG 2012 technisch dasselbe Gesetz sind, galt § 3 Nr. 1 dieses Gesetzes
durchgängig vom 01.01.2009 bis zum 31.07.2014.

12Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende
v. 29.08.2016 (BGBl. I S. 2034), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsausgabe der Clearing-
stelle EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.

13Gelten gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 10 Buchstabe b) EEG 2014 seit dem 01.08.2014 und gemäß
§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 und Nr. 10 Buchstabe b) EEG 2017 seit dem 01.01.2017 fort.
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die Gesamtheit aller funktional zusammengehörenden technisch und baulich not-
wendigen Einrichtungen zu verstehen. Danach ist entscheidend, nach welchem Ge-
samtkonzept die einzelnen Einrichtungen funktional zusammenwirken und eine
Gesamtheit bilden sollen. Nicht das einzelne zum Einbau in ein Solarkraftwerk
bestimmte Fotovoltaikmodul ist als eine (eigene) Anlage gemäß § 3 Nr. 1 Satz 1
EEG 2009 anzusehen, sondern erst die Gesamtheit der Module bildet als „Solarkraft-
werk“ die Anlage.14

Konkrete Anhaltspunkte, unter welchen Voraussetzungen Einrichtungen noch als32
funktional zusammengehörend und damit als „Gesamtheit“ zu betrachten sind, las-
sen sich dem Urteil nicht entnehmen. Die Clearingstelle EEG kann daher nur eine
einzelfallbezogene Betrachtung vornehmen und je nach den Umständen des Sach-
verhaltes und unter Berücksichtigung des Regelungszieles von § 3 Nr. 1 EEG 2009
entscheiden, ob mehrere Module als eine „Gesamtheit“ funktional zusammengehö-
render technisch und baulich notwendiger Einrichtungen zu betrachten sind und ob
die Module nach einem Gesamtkonzept funktional zusammenwirken.

Nach diesen Maßstäben erscheinen die PV-1 und die PV-2 für einen objektiven Be-33
trachter nicht als zwei eigenständige Anlagen, sondern als eine Anlage im Sinne des
EEG 2009.15 Nach dem zur Akte gereichten Luftbild stellen sich die PV-1 und die
PV-2 als eine Anlage dar. Sie sind darüber hinaus von demselben Errichter konzipiert
und errichtet worden. Ob die Module beider PV-Installationen nach den Maßstäben
des BGH funktional zusammenwirken, muss jedoch nicht abschließend entschieden
werden.

Denn für die Beurteilung der Pflicht der Anspruchstellerin nach § 6 Abs. 2 Nr. 134
i. V. m. § 66 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012 führt dies zu demselben Ergebnis, weil entweder
bereits eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 mit einer installierten Leistung
über 30 kW oder eine nach § 6 Abs. 3 EEG 2012 zusammengefasste fiktive Anlage
mit einer Leistung über 30 kW vorliegt, was zur entsprechenden Pflicht der An-
spruchstellerin geführt hat, die PV-1 ab dem 1. Januar 2014 mit einer Einrichtung
zur Reduzierung der Einspeiseleistung auszustatten. Denn jedenfalls sind die PV-1
der Anspruchstellerin und die PV-2 ihres Ehemannes gemäß § 6 Abs. 3 i. V. m. § 66
Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012 zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung zusam-
menzufassen (siehe dazu Rn. 37 ff.).
14BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/2933, Leitsätze und Rn. 15 ff.
15BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/2933, Rn. 19 und 24.
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Darüber hinaus weist die Kammer auf Folgendes hin: § 3 Nr. 1 und Nr. 41 EEG 201735
definieren, dass jedes Modul eine eigenständige Anlage („Solaranlage“ im Sinne von
§ 3 Nr. 1 EEG 2017) ist. Ferner ist nach § 100 Abs. 1 Satz 2 und § 100 Abs. 2 Satz 2
EEG 2017 erstmals mit der Jahresabrechnung 2016 der neue Solaranlagenbegriff in
§ 3 Nr. 1 EEG 2017 auch bei Anlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2017
anzuwenden. Dies führt dazu, dass ab dem Jahr 2016 – in Übereinstimmung mit
der bisherigen Spruchpraxis der Clearingstelle EEG – jedes Modul eine Anlage bil-
det und die leistungsseitige Zusammenfassung für die Einhaltung der technischen
Vorgaben für das Einspeisemanagement zu prüfen ist. Dies führt dazu, dass für die
Frage der leistungsseitigen Zusammenfassung der von der Clearingstelle EEG in den
Empfehlungen 2009/516 und 2008/4917 geprägte Anlagenbegriff angewendet werden
kann. Demzufolge ist jedes Modul eine Anlage i. S. v. § 3 Nr. 1 EEG 2009 und jede
Solarzelle ein Generator i. S. v. § 3 Nr. 4 EEG 2009.18

Für die Auslegung des Anlagenbegriffs und die sich daraus ergebenden Konsequen-36
zen ist – in Abkehr von der bisherigen Spruchpraxis – bis zum 31. Dezember 2015
das Urteil des BGH zugrunde zu legen. Dies gilt jedoch vorbehaltlich der Regelung
in § 57 Abs. 5 EEG 2017.

Anlagenzusammenfassung Nach der abwägenden Gesamtschau sind die PV-137
und die PV-2 leistungsseitig zusammenzufassen, weil sie sich jedenfalls „sonst in
unmittelbar räumlicher Nähe“ zueinander befinden (Rn. 44 ff ).

16Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.06.2009 – 2009/5, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2009/5, Ziff. 1 und S. 10.

17Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.

18Vgl. dazu auch BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material,
S. 39 zu § 3 Nr. 4 EEG 2009 und S. 40 zu § 3 Nr. 6 EEG 2009 (Definition der „Leistung einer Anlage“)
sowie BT-Drs. 15/2864, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2004/material, S. 45 zu
§ 3 Abs. 2 EEG 2004 (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz
– EEG), verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien
im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes
zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), außer Kraft ge-
setzt durch Art. 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im
Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I
S. 2074), nachfolgend bezeichnet als EEG 2004.)
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Die Beurteilung der leistungsseitigen Anlagenzusammenfassung ergibt sich aus der38
entsprechenden Anwendung der Empfehlung 2008/49 der Clearingstelle EEG19 so-
wie des Votums 2011/19 der Clearingstelle EEG20 auf den konkreten Fall. Denn
nach der Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 3 EEG 2012 lehnt sich die Vorschrift be-
wusst an § 19 Abs. 1 EEG 2009 an und verweist auf die bereits ergangenen Entschei-
dungen der Clearingstelle EEG zu § 19 EEG 200921, welche zur Auslegung von § 6
Abs. 3 EEG 2012 herangezogen werden können:

„Zu Absatz 3 – neu -:
Absatz 3 stellt sicher, dass Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie in das Einspeisemanagement einzubeziehen sind. Hier
bestand eine Unklarheit, da nicht die Gesamtanlage, sondern das einzel-
ne Modul als Anlage im Sinne von § 3 gilt. Deshalb ist jetzt eine Zu-
sammenrechnung der Anlagenleistung erforderlich. Die Regelung lehnt
sich bewusst an die bestehende Regelung des § 19 an. Insoweit können
die Entscheidungen der Clearingstelle zu § 19 EEG 2009 zur Auslegung
herangezogen werden. [Fußnote: Empfehlung der Clearingstelle vom 14. April 2009 – 2008/49.]

Wie bei § 19 sind daher Fotovoltaikdachanlagen, die auf verschiedenen
Gebäuden und Grundstücken errichtet werden, in der Regel nach § 6
Absatz 3 nicht zu einer Anlage zusammenzufassen.“22

Auch wenn sich § 6 EEG 2012 sowohl systematisch als auch nach seinem Sinn und39
Zweck von § 19 EEG 2009/EEG 2012 unterscheidet, ist die Übertragbarkeit der in
der Empfehlung 2008/49 und dem Votum 2011/19 der Clearingstelle EEG heraus-
gearbeiteten Kriterien zu prüfen und ggf. entsprechend anzuwenden, wo Sinn und
Zweck dies gebieten.

Inbetriebnahme innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten
Unstreitig ist, dass die PV-1 und die PV-2 innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden40
Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind,23 nämlich an demselben Tag.
19Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2008/49.
20Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2011/19, Rn. 65 ff.
21https://www.clearingstelle-eeg.de/ergebnisse ?keys=Anlagenzusammenfassung.
22Gesetzesentwurf zum EEG 2012 v. 06.06.2011, BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter

https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/urfassung/material, S. 63.
23Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 05.09.2009 – 2009/13, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/13.
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Alle PV-Installationen erzeugen Strom aus der gleichen erneuerbaren Energie (solare
Strahlungsenergie).

Errichtung auf demselben Grundstück Ob die PV-1 und die PV-2 bereits als41
eine Anlage im Sinne des § 6 Abs. 3 EEG 2012 gelten, weil sie sich bereits teilweise
auf demselben Grundstück befinden, kann offenbleiben. Es spricht einiges dafür,
dass sich einige Module der PV-1 ebenfalls auf demselben Flurstück [ . . . /1] wie die
PV-2 befinden.

Die Anspruchstellerin bestreitet, dass sich einige Module der PV-1 auf dem Flur-42
stück [ . . . /1] befinden. Der Lageplan der Anspruchstellerin spricht eher dafür, dass
die PV-1 und die PV-2 auf voneinander getrennten Buchgrundstücken errichtet wur-
den. Auf dem Luftbild und der von der Anspruchsgegnerin übermittelten Karte ist
jedoch erkennbar, dass Module der PV-1 auch auf dem Wohngebäude und damit auch
auf demselben Grundstück wie die PV-2 belegen sind, so dass die PV-1 grundstücks-
übergreifend errichtet worden ist. Danach befinden sich die PV-1 und die PV-2 auch
teilweise auf demselben Grundstück. Dem Anschein, dass sich laut der genannten
Unterlagen Teile der PV-1 auch auf demselben Grundstück wie die PV-2 befinden,
ist die Anspruchstellerin nicht in ausreichendem Umfang entgegengetreten. Dem
Luftbild kommt erhöhter Beweiswert zu, den die Anspruchstellerin durch entspre-
chend substantiierten Vortrag hätte erschüttern müssen. Dies ist ihr nicht gelungen.

Doch auch wenn die PV-1 und die PV-2 nicht bereits vollständig auf demselben43
Grundstück liegen, so sind sie jedenfalls aufgrund ihrer räumlichen Nähe zueinander
zusammenzufassen.

Errichtung „sonst in unmittelbar räumlicher Nähe“ Nach der Würdigung des44
Sachverhalts sind die PV-1 und die PV-2 sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe24

zueinander errichtet worden, weil sie auf aneinander angrenzenden Grundstücken
und Gebäuden errichtet worden sind. Die widerlegliche Vermutung für die räum-
liche Nähe wird in der abwägenden Gesamtschau nicht durch eines der in Ziffer
5(a) der Empfehlung 2008/4925 genannten Kriterien widerlegt. Die Parzellierung
24Vgl. zu dem Begriff in § 19 Abs. 1 EEG 2009, Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 –

2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, S. 51.
25Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2008/49, Ziff. 5(a).
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des Grundstückes im Jahr 2008 in die verfahrensgegenständlichen Gründstücke be-45
gründet einerseits eine widerlegliche Vermutung, dass mehrere Anlagen zur Umge-
hung der Vergütungsvorschriften errichtet wurden,26 aber andererseits spricht der
Grund der Parzellierung gegen eine Zusammenfassung.27 Dass die grundbuchrecht-
liche Grundstückssituation – die Teilung des zuvor einheitlichen Grundstückes im
Jahre 2008 – nach dem 5. Dezember 200728 und ein Jahr vor der Inbetriebnahme
der PV-Installationen und damit in Kenntnis der Regelung zur Anlagenzusammen-
fassung zumindest nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 hergestellt wurde, vermag die Ver-
mutung einer Umgehung der Vergütungsschwellen im Ergebnis nicht vollständig
zu erhärten. Die Parzellierung des Grundstücks in die verfahrensgegenständlichen
Grundstücke erfolgte aus Sicht der Anspruchstellerin nicht deswegen, um für die
PV-Installationen eine höhere Vergütung zu erlangen – also um allein zum Zwe-
cke einer anderen Vergütungsberechnung zwei verschiedene Grundstücke zu schaf-
fen. Vielmehr hat die Parzellierung die von der Anspruchstellerin dargestellten erb-
und steuerrechtlichen Hintergründe. Jedoch erfolgte die Parzellierung auch nicht
aufgrund einer erbrechtlichen Auseinandersetzung im Sinne der Ziffer 5(a) iv. der
Empfehlung 2008/49.29 Das Vorliegen einer konkreten erbrechtlich bedingten Aus-
einandersetzung wurde weder vorgetragen noch sind Anhaltspunkte für eine sol-
che ersichtlich. Zwar trägt die Anspruchstellerin vor, dass vor dem Hintergrund des
Ehegattenerbrechts das Wohngebäude und das Flurstück [ . . . ] in Privatvermögen
überführt wurden, jedoch kommt es auf eine konkrete erbrechtliche Auseinander-
setzung an, die zur Parzellierung der Grundstücke geführt haben muss. Im Gegen-
satz zum Votum 2013/32 befinden sich die PV-Installationen auf einander angren-
zenden Grundstücken und teils auf demselben Grundstück sowie auf aneinander
angrenzenden Gebäuden. Zwar wurden die Grundstücke zu dem Zweck parzelliert,
eine vereinfachte Erb- und Unternehmensnachfolge und dafür auch eine gesonder-
te Verkehrsfähigkeit der Flurstücke zu ermöglichen, aber im Gegensatz zum Vo-
tum 2013/32 sind keine konkreten Erben für die Unternehmensnachfolge oder eine
26Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2008/49, Ziff. 4(a).
27Insofern ist der hier vorliegende Sachverhalt auch nicht vollständig vergleichbar mit dem, der dem

Votum 2013/32 der Clearingstelle EEG zugrundelag. Clearingstelle EEG, Votum v. 05.07.2013 –
2013/32, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/32.

28Vgl. zu dem Kriterium der Parzellierung eines Grundstücks nach dem 05.12.2007 Clea-
ringstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49, Ziff. 5(a) iv.

29Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49, Ziff. 5(a) iv.
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Übertragung auf einen Dritten bekannt oder vorgetragen. Die Vermutung, die Par-
zellierung erfolgte zum Zweck der Umgehung der Vergütungsschwellen, ist daher
weder vollständig ausgeräumt noch vollständig bestätigt.

Die bestehende Brandschutzwand zwischen den Gebäuden mit der PV-1 und der46
PV-2 spricht zwar gegen eine Zusammenfassung, aber die auf dem Luftbild erkennba-
re bauliche Verbindung der Gebäude für eine sonst unmittelbare räumliche Nähe der
PV-1 und der PV-2, weil sich die Gebäude als Bestandteile eines zusammenhängen-
den, einheitlichen Gebäudekomplexes darstellen. Das Wohn- und das Wirtschaftsge-
bäude grenzen jeweils an die gemeinsame Brandschutzwand. Dieser Umstand spricht
nicht zwingend für eine bauliche Verbindung. Eine feuersichere Außenwand bildet
eine sogenannte Brandwand, die durch ihre besondere Beschaffenheit das Übergrei-
fen von Feuer und Rauch von einem Gebäude oder Gebäudeteil zu einem ande-
ren verhindern soll.30 Hierdurch grenzen die Gebäude(-teile) zwar aneinander, aber
aufgrund der feuersicheren Außenwand kann auch angenommen werden, dass die
Gebäude baulich nicht zusammenwirken31 und somit die PV-Installationen auch
nicht in unmittelbar räumlicher Nähe zueinander auf diesen angebracht sind. Je-
doch ist dagegen anzuführen, dass diese sich objektiv als eine bauliche Einheit und
eine Nutzungseinheit bestehend aus Wohn- und Wirtschaftsgebäude darstellen. Die
Anspruchstellerin hat den äußeren Anschein der baulichen Einheit, der sich hier
für einen objektiven Betrachter ergibt, auch nicht durch hinreichend substantiierte
Angaben erschüttert.

Die gemeinsam genutzte Infrastruktureinrichtung (gemeinsamer Dachständer47
bzw. Freileitungsanschluss) kann als Indiz für eine Zusammenfassung herangezo-
gen werden.32 Zwar kann eine gemeinsam genutzte Infrastruktureinrichtung der
Gebäude für eine Umgehung der Leistungsschwelle sprechen, aber dagegen ist ein-
zuwenden, dass über den Freileitungsanschluss auch Einrichtungen von anderen An-
schlussnehmern (weitere Aussiedlerhöfe von Dritten) angeschlossen sind und die An-
schlüsse hier notwendigerweise der Siedlungsstruktur bzw. der aufgebauten Netzin-
30Vgl. § 30 Musterbauordnung.
31Vgl. Clearingstelle EEG, Votum v. 10.07.2014 – 2013/43, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2013/43, Rn. 43.
32BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material, S. 51 zu

§ 19 Abs. 1 EEG 2009; Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar un-
ter https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, Ziff. 5 (b) vii; Clearingstelle EEG, Votum
v. 11.06.2013 – 2013/25, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/25, Rn. 21;
Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Rn. 87.
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frastruktur folgen.33 Jedoch ist für die Frage, ob ggf. ein zusammenhängender An-
lagenkomplex vorliegt, die Nutzung gemeinsamer Infrastruktureinrichtungen zur
Beurteilung heranzuziehen.

Weitere Kriterien aus der Empfehlung 2008/4934 sind gegen eine Zusammenfas-48
sung anzuführen. Die PV-1 und die PV-2 werden von unterschiedlichen Betreibern
genutzt, wurden unterschiedlich finanziert und auf zwei verschiedenen Dachflächen
angebracht.

Nach der abwägenden Gesamtschau überwiegen jedoch die Kriterien, die für ei-49
ne Zusammenfassung sprechen, so dass die PV-1 und die PV-2 als Bestandteile einer
einheitlichen Installation anzusehen sind. Auch wenn die PV-1 und die PV-2 getrennt
finanziert und auf verschiedenen Gebäuden errichtet wurden, kann eine Überkom-
pensation im konkreten Fall angenommen werden, würden die PV-1 und die PV-2
separat im Sinne des § 6 i. V. m. § 66 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012 betrachtet. Denn Zusatz-
kosten sind hier weder ersichtlich noch vorgetragen. Die PV-1 wurde aus Privatver-
mögen finanziert und lediglich die PV-2 durch Inanspruchnahme von Fremdmitteln.
Vielmehr lassen sich Synergieeffekte erkennen. Diese liegen v. a. in der gemeinsamen
Anschaffung derselben Modultypen mit identischer Modulleistung, desselben Her-
stellers und in der Beauftragung desselben Errichters – die PV-1 und die PV-2 wurden
als zusammengehörend konzipiert und realisiert. Darüber hinaus sind die PV-1 und
die PV-2 an demselben Tag in Betrieb genommen worden. Die installierte Leistung
der PV-1 und der PV-2 liegt in einem mit je unter 30 kW ähnlichen Leistungsbereich.
Die Module sind identisch ausgerichtet und ausgelegt. Ähnlich verhält es sich mit
den im Wesentlichen identischen Wechselrichtern desselben Typs. Insgesamt führt
die gemeinsame Planung und Errichtung zu Synergieeffekten bzw. Kostenvorteilen
und spricht für ein Gesamtkonzept.

33Clearingstelle EEG, Votum v. 11.06.2013 – 2013/25, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2013/25, Rn. 21.

34Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49, Ziff. 5 (b) i., ii. und iii.
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Im Weiteren sind folgende Gründe für eine Zusammenfassung anzuführen: Die Flä-50
che der beiden Dächer ist in einer Weise belegt worden, als läge nur ein Gebäude
mit nur einer Dachfläche vor. Eine einheitliche Belegung der vorhandenen Dächer
ist hier in einer Weise erfolgt, die dem objektiven Betrachter die PV-1 und die PV-2
als erkennbar zusammengehörend konzipiert und realisiert erscheinen lassen.35

Dr. Brunner Dibbern Dr. Mutlak

35Vgl. Clearingstelle EEG, Votum v. 11.06.2013 – 2013/25, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2013/25, Rn. 19.
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